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Wie umgehen mit Verfassungsfeinden?
Der Radikalenerlass ist Geschichte. Heute bedrohen Rechtsextremisten die Demokratie. Demnächst wird sich entscheiden,

ob der Verfassungsschutz die AfD komplett dazurechnen darf. Dann müssten Beamte unter ihren Mitgliedern um den Job bangen.

Von Armin Käfer

An diesem Dienstag hat das Ver
waltungsgericht Aachen eine
Rechtsfrage zu klären, die sich

mit zunehmender Häufigkeit stellt: Sind
selbst ernannte "Reichsbürger" vertrau
enswürdig genug, um im Auftrag des
Staates sicherheitsrelevante Aufgaben
zu erledigen. In diesem Fall geht es um
die "atomrechtliche Zuverlässigkeit"
eines Mannes, der im Auftrag des Lan
des Nordrhein-Westfalen mit dem
Rückbau -von Forschungsreaktoren in
Jülich beschäftigt ist.

Ähnlich wie bei "Reichsbürgern"gibt
es auch bei Rechtsextremisten, die im
Staatsdienst arbeiten, berechtigte Zwei
fel an der Zuverlässigkeit. Dazu zählen
womöglich bald auch Beamte, die Mit
glieder oder Unterstützer der MD sind.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser
(SPD) hat angekündigt, sie wolle "Ver
fassungsfeinde schneller aus dem öf
fentlichen Dienst entfernen als bisher".

Wie ist die Rechtslage?

Beamterkann nachAuskunft des Innen
ministeriums Baden-Württemberg nur
werden, "wer die Gewähr dafür bietet,
jederzeit für die freiheitliche demokra
tische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes einzutreten". Beamten
müssten sich "durch ihr gesamtes Ver
halten" zu dieser Ordnung bekennen. Es
gebe "eine besondere Treuepflicht"
gegenüber unserer Verfassung.

Falls daran Zweifel aufkommen,
bnn derJ)ienstherr b.eim Verfassungs-

Ist die MD verfassungsfeindlich?

Bis jetzt gilt die Partei insgesamt als
"Prüffall". Das Verwaltungsgericht Köln
wird im März entscheiden, ob das Bun
desamt für Verfassungsschutz sie offi
ziell zum "Verdachtsfall" erklären und
mit geheimdienstlichen Methoden
überwachen darf. Nach einem Bericht
der "Süddeutschen Zeitung" verfügen
die Verfassungsschützer inzwischen
über zahlreiche Belege, die zeigten, dass
sich die MD im vergangenen Jahrweiter
radikalisiert habe. In einem internen
Papier sei davon die Rede, dass die kom
plette Partei sich in RichtungRechtsext
remismus entwickle. Falls das Bundes
amt die MD mit richterlichem Segen ins
Visier nehmen darf,wäre das auch in Ba
den-Württemberg "ein starkes Indiz" für
ihre Verfassungsfeindlichkeit, so heißt
es im Innenministerium. Allerdings
kennt das baden-württembergische
Landesamt für Verfassungsschutz die
Kategorie des "Verdachtsfalls"nicht. Für
die Behörde wäre die MD dann ein "Be-

'obachtungsobjekt". Eine solche Ent
scheidungwerde im Verbund derVerfas
sungsschutzbehörden getroffen.

Der sächsische MD-Landtagsab
geordnete Lars Kuppi, früher Polizist,.
sagt dazu: "Als Beamter interessiert
mich dieserVerdachtsfall oderBeobach
tungsfall erst mal gar nicht, weil ich per
sönlich immer auf dem Boden der frei
heitlich demokratischen Grundordnung
stehe. Und solange mir nichts anderes
bewiesenwird, kann mirmein Beamteri
status auch nicht genommen werden."

Was~lant die Innenrninisterin?
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WAS IST EIGENTUCH EIN BEAMTER?
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sungsschutzbehörden getroffen.

Der sächsische MD-Landtagsab
geordnete Lars Kuppi, früher Polizist"
sagt dazu: "Als Beamter interessiert
mich dieserVerdachtsfall oder Beobach
tungsfall erst mal gar nicht, weil ich per
sönlich immer auf dem Boden der frei
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bewiesen wird, kann mir mein Beamten
status auch nicht genommen werden."

Was plant die Innenministerin?

Das Bundesinnenministerium prüft
zurzeit "alle Möglichkeiten, um die Dau
er von Disziplinarverfahren zu verkür
zen und die konsequente Anwendung
des Rechts bei Verstqßen gegen die Ver
fassungstreue zu verbessern", so eine
Auskunft auf StZ-Anfrage. Bis Ostern
will Ministerin Faeser dazu einen "Ak
tionsplan" vorlegen. Die Ministerin hat
te zuletzt wiederholt beklagt, dass Ver
fahren gegen Verfassungsfeinde im öf
fentlichen Dienst "oft viel zu lange"
dauerten. Der Staat müsse da "schneller
und konsequenter" handeln.

Das Ministerium verweist auf ein 15
seitiges Papier zu "disziplinarrechtli
chen Konsequenzen bei extremisti
schen Bestrebungen", das schon 2020
im Kreise der Innenminister diskutiert
wurde. Darin ist eine Reihe von "Hand
lungsempfehlungen" aufgelistet. Soll
ten sich bei einem Beamten Anhalts
punkte ergeben für "Bezüge zu einer
vom Verfassungsschutz beobachteten
Gruppierung", dürfe dieser "nicht mehr
im sicherheitsrelevanten Bereich einge
setzt werden".

Bei Beamten in der Probezeit recht
fertige eine "Verletzung der Treue
pflicht" gegenüber der Verfassung "re
gelmäßigdie Entlassung aus dem Beam
tenverhältnis". Beamte auf Lebenszeit
müssten in solchen Fällen mit einem
förmlichen Disziplinarverfahren rech
nen, das auf eine "Entfernung aus dem
Amt".hinauslaufen könne.

Ausland Beamte gibt es
auch in anderen Staaten.
In Großbritannien sind
allerdings nur zehn Pro
zent der Beschäftigten
im öffentlichen Dienst
Beamte, in Schweden
sogar nur ein Prozent.
In der Schweiz wurde der
Beamtenstatus für die
meisten Bundesbediens
teten abgeschafft. kä

,Statistik 2020 waren
bundesweit fünf Millio
nen Menschen im öffent
lichen Dienst beschäftigt,
darunter 1,7 Millionen
Beamte und Richter. Da
zu kommen ebenso viele
Versorgungsempfänger,
das sind Pensionäre und
ehemalige Berufssolda
ten, Witwen oder Waisen
verstorbener Beamter.

Status Die Beamten bil
den gemeinsam mit An
gestellten, Soldaten und
Richtern den öffentlichen
Dienst. Staatsrechtlich
ist ein Beamter eine von
einem staatlichen Dienst
herrn (Bund, Länder
oder Kommunen) in ein
öffentlich-rechtliches
Dienst- und Treueverhält
nis berufene Person.

Wie ist die Rechtslage?

Beamterkann nachAuskunft des Innen
ministeriums Baden-Württemberg nur
werden, "wer die Gewähr dafür bietet,
jederzeit für die freiheitliche demokra
tische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes einzutreten". Beamten
müssten sich "durch ihr gesamtes Ver
halten" zu dieser Ordnung bekennen. Es
gebe "eine besondere Treuepflicht"
gegenüber unserer Verfassung.

Falls daran Zweifel aufkommen,
kann der Dienstherr beim Verfassungs
schutz Auskunft verlangen. Eine Regel-,
anfrage wie zu Z~iten des Radikalen
erlasses "findet nicht statt", so das Mi
nisterium. Der Beitritt oder die Zugehö
rigkeit zu einer politischen Partei, die
verfassungsfeindliche Ziele verfolgt,
könne für die Frage der Zuverlässigkeit
eines Beamten "erheblich" s~in.

Selbst wenn' es sich um Mitglieder
einer Partei handelt, die vom Verfas
sungsschutz beobachtet wird, "kommt
es trotzdem noch auf das individuelle
Verhalten der jeweiligen Person an",
sagt der Würzburger Juraprofessor Ralf
Brinktrine, Experte für Beamtenrecht.
MD-Mitglieder profitierten insofern
von Urteilen in Sachen Radikalenerlass,
die Linke für sie erstritten hätten.

Auch wenn die MD vom Verfas
sungsschutz beobachtet wird, dürften
ihre Mitglieder nach Ansicht Brinktri
nes "heute nicht mehr pauschal in Mit
haftung genommen werden". Es gebe
"auch keine Möglichkeit für den Dienst
herrn, die Mitgliedschaft in einer Partei
routinemäßig abzufragen". Das sei nur

) bei Beamten möglich, die in einem be
sonders sensiblen Bereich arbeiten.

Der ehemalige Bundestagsabgeord
nete Jens Maier, Obmann des formal
aufgelösten rechtsextremen Flügels der
MD in Sachsen, darf wieder als Richter
arbeiten. Das hat das sächsische Justiz
ministerium entschieden. Maier nennt
sich selbst "der kleine Höcke". Das Lan
desamt für Verfassungsschutz hält ihn
für einen Rechtsextremisten.

6

!i


